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90983 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne
MLD bei palliativmedizinischer Betreuung

Für Erwachsene:

90971 Maßnahmen der Ergotherapie bei Patienten mit
angeborenen oder erworbenen Plegien/Pare-
sen, zentral oder peripher (z. B. Zerebralparese,
Plexusparesen, Muskeldystrophie, kongenitale
Kontrakturen)  

90972 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprach-
therapie bei Patienten mit angeborenen oder
erworbenen Plegien/Paresen, zentral oder peri-
pher (z. B. Zerebralparese, Plexusparesen, Mus-
keldystrophie, kongenitale Kontrakturen)

90973 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne
MLD bei Patienten mit angeborenen oder 
erworbenen Plegien/Paresen, zentral oder 
peripher (z. B. Zerebralparese, Plexusparesen,
Muskeldystrophie, kongenitale Kontrakturen)

90974 Maßnahmen der Ergotherapie bei schweren
neurologischen Erkrankungen wie z. B. amyo-
trophische Lateralsklerose (ALS); Wachkomapa-
tienten; Multiple Sklerose; M. Parkinson nur
nach den ICD-10-Codierungen G20.1, G20.2,
G21; Apoplexie für den Zeitraum eines Jahres
nach auslösendem Ereignis

90975 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprach-
therapie bei schweren neurologischen Erkran-
kungen wie z. B. amyotrophische Lateralsklerose
(ALS);Wachkomapatienten; Multiple Sklerose;
M. Parkinson nur nach den ICD-10-Codierungen
G20.1, G20.2, G21; Apoplexie für den Zeitraum
eines Jahres nach auslösendem Ereignis

90976 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne
MLD bei schweren neurologischen Erkrankun-
gen wie z. B. amyotrophische Lateralsklerose
(ALS); Wachkomapatienten; Multiple Sklerose; 
M. Parkinson nur nach den ICD-10-Codierungen
G20.1, G20.2, G21; Apoplexie für den Zeitraum
eines Jahres nach auslösendem Ereignis

90977 Manuelle Lymphdrainage bei einer chronischen
Lymphabfluss-Störung, aufgrund einer onkolo-
gischen Erkrankung

Verwaltungskostensatz 
für das Jahr 2009

Zur Deckung der Verwaltungskosten des Geschäftsjahres
2009 in Höhe von 88.205.000,00 Euro, die nicht durch Ein-
nahmen bzw. durch Auflösung von Rückstellungen oder Ent-
nahme aus dem Vermögen gedeckt werden, wird ein Ver-
waltungskostensatz gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung in Höhe
von 2,8 % des Arztumsatzes festgelegt.

Mitglieder, die ihre Abrechnung IT-unterstützt vornehmen,
zahlen 2,8 % (Prozentpunkte), nicht per Diskette abrech-
nende Mitglieder 0,7 %-Punkte mehr (3,5 %). Für Online-
 Abrechnungen mit digitaler Gesamtaufstellung unter Ver-
wendung einer qualifizierten Signatur wird ein Verwal-
tungskostensatz von 2,6 % erhoben.

Zusätzliche Verwaltungskostensätze für Praxisnetze / Not-
fallpraxen im Bereich KV Nordrhein werden zur Deckung der
dort anfallenden Kosten lt. § 13 Abs. 3 der Satzung der KV
Nordrhein bei Bedarf vom Vorstand festgesetzt.

gez. Dr. Christiane Friedländer
Vorsitzende der Vertreterversammlung

Ärztliche Körperschaften im Internet
Ärztekammer Nordrhein
www.aekno.de

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
www.kvno.de

Unseren Leserinnen und Lesern 

wünschen die Redaktion und der Verlag

ein friedvolles Weihnachtsfest 

und einen guten Start 

in das Jahr 2009.


